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Zwölfter
Dericht des WencralproKnrators

an

das Dbcrgcricht
über den

Instand der Strasrechtspflrgc dcs Kanîons Pern

im Jahre K««s

Herr Präsident,

Herren Oberrichter!

Nnr dcn jährlichen Berichten des Generalproknrators in

Znknnft eincn nichrcrn praktischen Werth zn verleihen, hat
sich derselbe einschlössen, jeweilen wenigstens cincn dic Stras,
jnstiz angehenden Gegenstand etwas anssührlicher zu bchan-
dein nnd wo nöthig Anträge zilr Berbcssernng oder Abhiilse
damit zn verbinde». Dießmal, hat cr sich hiesür das Ge-

snngenschaslswesc» anscrseheu, wcichcs schon scit Lange,» der

munde Fleck unserer Slrasrechtspstcge bildet. Nichtsdestoweniger

solle» dic jährlichen Berichte unmcrhi» wie bisher

emc möglichst gedrängte mil statistischen Nachweisen begleitete
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Darstellung des Ganges der Strafrechtspflege in dem he^

treffenden Jahre enthalten. Es soll auch in dem gegenmSr»

tigen Berichte diese Dnrstellnng nicht fehlen.

Die gerichtliche Pvlizei
Da der Bericht für das Jahr lL62 sich über diesen

Gegenstand im Allgemeinen ansführlich verbreite! hat, so

deschi ânkt sich der Unterzeichnete dießmal auf einige Bemer

kungen, welche den Spezialberichten dcr Bezirksprokuratoren
entnommen sind.

1. In einigen Amtsbezirken, namentlich im Jura, scheint

es Uebung zn sein, daß die Landjäger vorerst die Regierugs-
statthalter anfragen, ob sie im gegebenen Falle eine Anzeige

einreichen sollen oder nicht. Es ist klar, daß aus diese

Weise die Kontrolle, welche das Gesetz im Interesse einer

gerechten und unparteiischen, jede Willkühr oder Gunst aus-
schlicßcnden Handhabung dcr gerichtlichen Polizei den

Bezirksprokuratoren zur Pflicht macht, geradezu illusorisch ge-

machr wird. Aus dcn Art. 57, 59, 90, 75 nnd 7? St. V.
geht deutlich hcruor, daß die Angestellten der gerichtlichen

Polizei über jcdc zu ihrer Kenntniß gelangende oder von
ihnen erforschte strafbare Handlung, bei Strafe im

Unterlassungsfälle, Anzeige macheu sollen, ohne vorher den

Regiernngsstatthalter zu befragen. Es ift daher auch dem

Bezirksprokurator des fünften Bezirks hierseits dic Weisung

ertheilt worden, derartige zu seiner Kenntniß gelangende

Widerhandlungen der Anklagekammer als Aufsichtsbehörde
über die Angestellten der gerichtlichen Polizei sofort einzu-

berichten.
2. Allerdings sieht dem Regiernngsstatthalter nach Art.

7-i St. V. das Rcchl und die Pflicht zn, die ihm eingereichten

Anzeigen einer vorlänfigen Prüfung zn unterwerfen und zu
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beschließen, daß der Sache leine weitere Folge zu geben sei

(mit andern Worten sie s,ä «,cts, zu legen), wenn es sich als

unzweifelhaft herausstellt, daß keine strafbare Handlung vor,
liegt. Allein iminerhin fallen anch diese Anzeigen, sowie

die dießfällige Verfügung des Regiernngsstatthallers in die

Controlle eingetragen werden, damit der Bezirksprokurator
bei der ihm zur Pflicht gemachten periodischen Einsicht dieser

letztern sich überzeuge,« könne, ob und ans welchen Gründen
deu betreffenden Anzeigen keine Folge gegeben worden ici

und cventnell fich über die dießfällige Verfügung bei der

Anklagekammer beschweren könne.

3. Auch iu andern Beziehungen wird l^wic schon

wiederholt gerügt) der angeführte, die Kompetenz der Regie-

rungssiatihalter normirende Art. 74 St. V., n«r sehr

unvollkommen befolgt, Nnr in seltenen Fällen thnn die Re-

gierungsstntthnltcr, was ihnen znr Pflicht gemacht ist, näm-

lich die ersten vorläufigen Vorkehren znr Herstellung des

objektive» Thatbestandes nnd zur Entdeckung des Thälers zu

treffen. Die meisten Regiernngsstatthalter finden es bequc.^

mer, die Anzeigen, sowie sie ihnen eingereicht werden, sosorr
dem Untersuchungsrichter zu überweisen, nnd diesem Alles
Weitere anheim zn stellen, lind doch ivurde seiner Zeit der

fragliche Arl. 74 St, V, gerade auf die Klage verschiedener

Regiernngsstatthalter in der angegebenen Weise modifizirt,
daß sie ohne jene Bcfngniß in ihrer Thätigkeit gc^
>ähmt seien und ihre Stcllnug als erste Polizeibeamte des

'Amtsbezirks eine wirkungslose und gefährdete sei.

4. Auch in Betreff der Vollziehnng dcr Strafnrlhcile
hcerschl bcdcntendc Verschiedenheit. In den einen Amtsbezirken

geschieht dieselbe gehörig nnd rasch, so daß die

Kontrollen wenig Ausstände zeigcn, in andern Bezirken hingegen
laßig, sci es nnn aus Mangel an Thätigkeil dcr betreffen-
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den Vollzichnngsbeamtcn oder aus allzu großer Nachsicht

gegen^die Verurtheilten, die uic vcrlegcu sind, fluide, oder

mindestens Vorwände vorznbriugen, um dic Vollziehung so

lange als möglich hinanszuschicbcn. Auch mit dem

Begnadigungsrecht wird häufig Mißbrauch gctricbcn. Nichts lähmt
aber die Wirksamkeit dcr Strafjnstiz mehr, als wenn dic

von den Gerichten erlassenen Strafurtheile entweder gar
nicht, oder nicht mit der erforderlichen Raschheit vollzogen
werden.

Bei diesem Aulnß ist uoch zu crivähucu, daß auch dcr

Bczug der Bußen uud Uutersuchuugskosteu nicht überall dem

Gesetze gemäß stattfindet. Derselbe liegt nämlich den Ne-

gicrnngsstatlhaircrn ob, Nnn geschieht cs abcr hin nnd

wieder, daß die Amtsgcrichtsschreibcr oder Andicnznktuaricn
dcn Bctresfcndeu Bußcu uud Kostcu abnehmen uud statt sic

sofort dem Ncgicrnngsslatthallcr abznlicferu, welcher die

Verrcchunug und Repartition zn bcsorgeu hat, dic cmpfau-

gencn Geldcr ans Rechnung der ihnen zukommcndcn Kosten

inilcbehaltcn, ,uodnrch zwischen dcn Regierungsstatlhaltcrn
tt»d den Gerichlsschreiberu eiil Rcchnllngsvcrhältniß cntstcht,

welches, wie die Ersahrnng bereits gezeigt^hat, zu Verwirrung

und Mißbräucheil sührl.
Der Geuernlproknrator hat denn auch nicht crmangclt,

dic Justiz- uud Polizcidirettion auf dicsc Ucbclständc anf-
mcrksam zu machen.

Im Laufe des Jahres 1863 langten Anzeigen übcr

begangene Verbrechen, Vergehen nnd Polizeiübcrtrclnngen (mil
Ailsnahmc. der Forst- und Keldfrcucl) eiil 16,039

Davon wurdcn von den Regicrnugsstatt-

halleru deil Uulersuchuugsrichterit nicht überwiesen,

weil entwedcr die angezeigte Handlnng nicht als

Uebertrag 16,033
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Uebcrtrag 16,039
eine strafbare erachtet wurde oder wegen Mangel
an Spuren eines muthmaßlichen Thäters 1,075

Den Untersuchungsrichtern wurden uberwiesen 14,964
Durch übereinstimmenden Beschlnß des Unterfnchungs-

richters und Bezirtsproturators wnrde die Untersuchnng nach

Art. 235 St. V. aufgehoben:

Im ersten Geschwornen! czirk.
Frutigen 43

Jnterlaken 34

Konolsingen 29

Oberhasle 13

Saanen 16

Niedersimmenthal 5

Obersimmcnthal 4

Thnn 23

t67

Im zweiten Gefchwornenbezirk.
Bern 171

Schwarzenbnrg 13

Sestigen 13

190

Im dritten Geschwor
Aarwangeu
Burgdors
Signau
Trachselwald

Wangen

n e n b e zi rk.
91

9,

31

52

338
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Im-vierten Gefchwornenbezirk,
Aarberg 18

Biel
Büren
Erlach

Fraubrunnen
Laupen
Nidau

41

27
15

14
1

ll
127

Im fünften Geschwornenbezirk,
Courtelari) 85

Delsberg
Freibergen

Laufen

Münster
Neuenstadt

Pnmtrnt

74

19

69

77

12

36

372

Ueber die Zahl der dcr Anklagekammer eingesandten

Voruntersuchungen gibt die Tabelle 1 Auskunft. Sie ver»

theilen sich auf die verschiedenen Geschwornenbezirke und

Amtsbezirke wie folgt!

Im ersten Gefchwornenbezirk.
Frutigen 5

Jnterlaken
Konolsingen
Oberhasle
Saanen

13

10

3

2

Ueberlrag 33



Uebertrag 33

Nieder-Simmenthal 4

Ober-Simmenthal 4

Thun !2

53

Im zweiten Geschworn e »bezirk,
Bern 6!
Schwarzenburg t2
Sestigen 14

Im dritten Geschwornenbezirk.
Aarwangen 15

Burgdorf
Signau
Trachselwald
Wangen

20
Z0

l8
>8

91

Im vierten Geschwor
Aarberg
Biel
Büren
Erlach

Fraubrunnen
Laupen
Nidau

n e n b e z i r k.

8

27
3

«

2

8

15

99



38-4 -
Im fünften Geschwi r n e n b e z irk,

Courtelary 23

Delsberg 4

Freibergen 2

Laufen 4

Münster 2

Neuenstadt 2

Pruntrut 8

^45

Ueber die Dauer der Präveutivhaft der den Assisen

überwiesenen Angeschuldigten gibt die Tabelle lll, Auskunft.

Die Untersuchungsrichter entwickeln im Ganzen eine lo-
benswerthe Thätigkeit. Die Uutersnchungeu werden im
Allgemeinen nach den gesetzlichen Borschriften geführt, Ungerechtfertigte

Verzögerungen kommen selten vor, im Gegentheil
werden die Untersuchungen mit möglichster Naschhcit an die

Hand genommen und zu Eude geführt. Zu bemerken ist

indeß, daß das Sauitâtskollegium, welchem nach gesetzlicher

Vorschrift die Sektionsberichte bei Tödtnngen eingesandt

werden müssen, häufig allzulange auf sein Obergutachten

warten läßt. Ungesetzliche Wahrheitserforschungsmittel werden

keine angewendet. Wenigstens sind weder hierüber noch

über die sonstige Behandlung der Untersnchungsgefangenen

von irgend einer Seite Klagen geführt worden. Einzig
wird von dem Herrn Bezirksprokurator des fünften Bezirks

bemerkt, daß iu Pruntrut zuweilen Untersuchnngsgefangene

gleich den Sträflingen znweilen znr Arbeit angehalten werden,

was jedenfalls nnr mit ihrer Zustimmung geschehen

sollte. Dagegeu gibt das Gefangeuschaftsw esci, schon

seit Langem Grund zu den begründetsten Klagen,
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Es ist in den Berichten des Generalproknrators schon

osters ans den mangelhaften Znstand der Untersuchungsgefängnisse

hingewiesen worden. Da indeß bis jetzt in dieser

Beziehung leine durchgreifende Abhülfe getroffen worden ist,

fonder» man sich begnügte, auf einzelueu Amtssitzen, sei es

durch Reparation oder Erweiternng der bestehenden Gefangen

schaflen, den allerdringendsten Mängeln und Bedürfnissen
abzuhelfen, fo findet sich der Generalproknrator dießmal
veranlaßt, diesen wichtigen Gegenstand etwas ansführlicher zu

behandeln und zur Sprache zu bringen, wenn auch für den

Augenblick bei den anderweiligen vielfachen Ansprüche»,

welche an die Staatsfinanzen von anderer Seite gemacht

werden, keine große Hoffnung vorhanden ist, daß seine

Vorschläge Berücksichtigung finden werden.

Die Spezialberichte der Herren Bezirksprokuratoren
geben über den Zustand der Untersnchungsgefängnisse ein

uuerfreuliches, ja da und dort geradezu trostloses Bild.
Die erste und wichtigste Eigenschaft der Untersuchung?

gefängnissc ist wohl die, daß sie Sicherheit gewähren sollen

gegen Einweichungen, Allein gerade diese erste Bedingung
ersülien unsere dermaligen Untersuchungsgefängnisse in ihrer
Mehrzahl nicht oder doch uur sehr unvollkommen. Die öf»

tern Entwcichiingen, welche stattfinden, haben ihren hnupl-
sächlichsten Grund in dem mangelhaften Zustande unserer,

meist ans früherer Zeit herstammenden, durch das Alter
morfch gewordenen Amtsgefäugnisse. Zwar wurden in einigen

Amtsbezirken neue Gefangenschaften errichtet, allein

wahrscheinlich ans Ersparnihrücksichtcn fo wenig solid, daß

sie »och weniger Sicherheit gewähren als die alten.

An manchen Orten finden sich auch Gefangenschaften,

welche wegen Mangel an Licht und Lnft für die Gesnndheit

in hohem Grade schädlich sind. An andern Orten wie na-
25
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mentlich in Bern wiederum sind die Gefaugeuschafteu nicht

in genügender Zahl vorhanden, so daß nicht nnr hin und

wieder mehrere Untersuchnngsgefangene die nämliche Zelle

theilen müssen, was für die Untersnchnng höchst nachtheilig

ist und Collnsionen aller Art ermöglicht, sondern selbst lin-
tersnchungsgefangene nnd Strafgefangene zusammen gethan

werden müssen, während das Gesetz vorschreibt, daß die

Untersuchungsgefängnisse so viel möglich von den Strafgefäng-
nissen geschieden werden sollen. Da die Berichte der Herren

Bezirksprokuratoren über alle diese Mängel nnd Uebelstände

möglichst detaillirte Angaben enthalten, so beschränkt sich der

Generalproknrator auf diese Berichte zu verweisen, indem

eine auch nur auszugsweise Mittheilung derselben zn weit

sichren würde.

Es genügt, im Allgemeinen auf die dringende
Nothwendigkeit einer gründlichen uud fchleunigeu Abhülfe
aufmerksam gemacht zu haben. Wenn in neuerer Zeit beinahe
alle Staaten bemüht sind, selbst die Strafanstalten, woselbst

doch nur solche Personen enthalten werden, deren Schuld
durch gerichtliches Urtheil konstatirt ist, auf eine den

Anforderungen der Civilisation und Humanität entsprechende Weise

einzurichten, so mnß die gleiche Forderung noch in erhöhtem
Grade in Betreff der Untersuchungsgefängnisse gelten, da in
denselben nur solche Personen enthalten sind, deren Schuld
noch nicht erwiesen, gegcntheils die Möglichkeit vorhanden
ist, daß sie als unschuldig erfunden werden können. Der Staat
ist nicht im Stande, die Nachtheile wiederum vollständig gut
zu machen, welche einem Untersuchungsgefangenen, der

freigesprochen wird, durch die Beraubung seiner Freiheit zugefügt

worden, und nm so mehr ist es daher eine heilige
Pflicht der Staatsbehörden, dafür zu sorgen, daß die Prä-
ventivhaft, die schon ohnehin ein empfindliches Uebel ist,
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nicht noch durch'mangelhafte und ungesunde Beschaffenheit
der Untersuchungsgefängnisse erschwert werde.

Dnrch bloße Reparationen der bisherigen Untersnchungs-

gefängnissc kann zwar wohl da nnd dort den dringendsten

Mängeln momentan abgeholsen werden, allein gründliche
und nachhaltige Beseitigung der gerügten Uebelstände dürste

wohl nnr dnrch eine radikale Reform des Gefängnißwesens

möglich sein. Das Rationellste wäre, nach hierseitiger
Ansicht, wenn in jedem der fünf Geschwornenbezirke, gleich wie
es anderwärts der Fall ist, ein Gerichlsgebäude errichtet

würde, welches einerseits die nöthigen Räume für die

Sitzungsiokale der Assisen nebst Dependenzen und anderseits
die erforderliche Anzahl von Gefangenschaften enthalten

würde, in welche die llutersuchungsgefangenen nach dem

Schluß der Boruntersuchung aus den Amtsgefängnissen zu

bringen und bis zum Urtheile der Assisen zu enthalten
wären. Auf diese Weise würde die Dauer der Haft der Un-
tersttchungsgefangeueu in den ungesunden Amtsgefängnisscn
bedentend abgekürzt, und gleichzeitig die Abänderung der

Untersuchuugsgefangenen von den Strafgefangenen ermöglicht.

Ein solches Gebäude, welches nebstdem anch noch die

nöthigen Lokalitäten für den Regiernngsstatthalter, den

Gerichtspräsidenten, sowie für die Gemeindsbehörden n. f. w,
enthält, besitzt allein Biel. In Burgdorf wurde ferner ein

neuer Assisensaal nebst Gefangenschaften erbaut, welche aber

nach dem Berichte des Herrn Bezirksprokurators sehr Vieles

zn wünschen übrig lassen. Dagegen geschah in den drei

übrigen Geschwornenbezirken wenig oder nichts. Am
fühlbarsten ist der Mangel eines geeigneten Assisenlokals sowie
der nöthigen Zahl von Untersuchungsgefängnissen in der

Hauptstadt.
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Bereits vor mehreren Jahren wurde zwar dnrch

Aufnahme von Plänen zu Erstellung eines neuen Gerichtsgebäu-
des in Bern cin Ansang gemacht. Allein die Sache gerieth
aus hierscils unbekannten Gründen in's Stocken. Es wäre

dringend, daß das daherige Projekt möglichst bald wieder an
die Hand genommen nnd znr Ausführnng gebracht würde
und soda»» succcssiue auch iu den übrigen Geschwornenbezirken

gleiche Gebäude erstellt würden, was auf eine Reihe

von Jahren vertheilt denn doch die finanziellen Kräfte des

Staates nicht in dem Maße in Anspruch nehmen würde,
als man vielleicht befürchtet. Es hat denn anch der Genc-

ralprokurator dicsen wichtigen Gegenstand durch eine besondere

Eingabe bei dcm Regicrnngsrathe neuerdings in
Anregung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft.
GenerulproKlirawr.

Der spezielle Geschäftskreis des Generalprokurators fällt
im Wesentlichen mit demjenigen der Gerichtsbehörden, bei

welchen er mitzuwirken bernsen ist (Anklagekammer, Polizeikammer

und Appellations- lind Kassationshof) zusammen

und es wird daher, um Wiederholungen zu vermeiden,
bezüglich der Leistungen desselben auf die Abtheilungen dieses

Berichtes verwiesen, welche jene Behörden angehen, sowie

auf die dazu dienenden tabellarischen Uebersichten.

Beschälte der AnKlageKammer.

Zahl der Voruntersuchungen, deren Studien und

Bearbeitung dem Generalprokurator oblag 345
Zahl der schriftlichen Anträge an die Anklagekammer

554

Zahl der Sitzungen, welchen cr beiwohnte 1l)5
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Geschiistc dcr Polizeikammer.

Zahl der bcurtheilteu korrektionellcn und
Polizeistraffälle 419

Weschästk des Appellations- und Snjsationshofts.

Zahl der behandelten Geschäfte 14

mündlichen Vorträge 2

schriftlichen Anträge 19

Hiezu kommt die Korrespondenz mit dcn Bezirksprokuratoren

und andern Regierungsbehörden und Beamten, die

Prüfnng dcr Wahlprotolollc der Gcschworncn u. s, >v.

Schlicßlich wird bcmertt, daß der Generalprotnrator
während eines ihm bewilligten fünfwöchentlichen Urlaubs
durch Herrn Bezirksprokurator Leneuberger vertreten wurde.

Pezirk5proKurat«re».

Iu dem Personal der Staatsanwaltschaft fand nur die

Aenderuug statt, daß an die Stelle des Bezirksproknrators
des zweiten Bezirks, Herrn Rudolf Leuenberger, dessen Rücktritt

sehr zu bedauern ist, Herr Fürsprecher Johann Raas,
laub trat.

Ueber die spezielle Thätigkeit der Bezirksvroknratoren

gewähren die Tabellen IV und X eine summarische Uebersicht.

Im Uebrigen wird auf die Spezialberichle dieser
Beamten verwiesen, welche, um Weitläufigkeit zu vermeiden,

nur theilweise in den Generalbericht aufgenommen werden

konnten.

Die AuKlagctummcr.

In dem Personal der Anklagekammer fand im Jahr
1393 keine Veränderung statt.

Die Anklagelammrr hwlt im Jahre 1863 193 Sitzungen.
Die Gesammtzahl der von ihr bchandelten Geschäfte

beträgt 549. Im Vorjahre betrug fie 545. Ueber die Zahl
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der Untersuchungen, welche ihr vorgelegt wurden, geben die

Tabellen l und II Aufschluß.
Fälle, Personen

Äm 3l. Dezember 1892 waren zufolge des

vorjährigen Berichts unerledigt 3 4

Vom 1. Jauuar bis 3l. Dezember 1863 langten

ein 345 559
Den Assisen wurden überwiese» .161 244
Den korrektionellen Gerichten wnrden überwiesen 83 105
Dem Polizeirichter wurden überwiesen 22 26

Aufgehoben wurde die Untersnchung gegen 184

Unerledigt waren auf 1. Januar 1864 3 4

Unter den zahlreichen Untersuchungen, welche die

Airklagekammer ini Jahr 1863 beschäftigten, sind besonders her-

vorzuhebeu: vorerst diejenige gegcn den Kassier der

Hypothekarkafse, Blatter, wegen Unterschlagung, zu dcrcn Führung

wegen verwandtschaftlichcn Verhältnissen des ordentlichen

Untersuchungsrichters ein außerordentlicher, in dcr

Person des seither verstorbenen Hrn, Amtsrichter von Werbt,
ernannt wurde; ferner diejenige gegen Fürsprecher Christian
Wyß wegen Wechselfälschung; endlich die sehr voluminose
Untersuchung in Betreff dcs Brandes in Zweisimmen,
geführt durch den an Kou zum außerordentlichen Untcrsnchungs-
richter eruanntcu Hcrrn alt Gerichtspräsidcnten Häusclmanu
iu Thun. Ucberdicß mußte auch noch wegen dcr von vcr-
schiedeueu Seiten erhobcncn Anklagen ans Wnhlbcstcchnng

und Wcchlbctrug bei Anlaß einer Großrathswahl in Wim-
mis eiu außerordeutlichcr Untcrsuchungsrichtcr in dcr Pcr-
sou des Herrn Gerichtspräsidcatc» Schilt von Oberhasle

bestellt werden.

Im Uebrigeu gingen die Gcfchästc der Anlingctammer
ihren geregelten Gang uud besouders bemertenswcrlheL fiel
nichts vor.
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Die Assisen
l. Zahl und Dauer der gehaltene» Sessionen.

Zum erste» Male seit Einführung des gegenwärtigen

Strafverfahrens sand im Jahre 1893 insjcdem der sünf

Geschwornenbezirkc vierteljährlich eine Assisenfitzmrz statt,
allein i» DelsKerg wurden nnr drei Sitzungen abgehalten.
Diese Neuerung entspricht nicht nur dem Gesetze sonde'n
ist auch geeignet den Justizgang möglichst zu beschleunigen.

Die Dauer dcr Sitzungen ist dcr Tabelle IV zu
entnehmen.

Die Verhaildluugen nahmen im Ganzen 142 Tage in
Anspruch, J>l dieser Zeit wurdeu 169 Fälle wider 213
Augeklagte erledigt, so daß durchschnittlich auf eine Sache

9,z,i, auf einen Angeklagten 6,^ Tag zn rechnen sind.

2. Zusammensetzung der Msenhöfe.

Krim in ulk a mm er.

In dem Personal der Kriminalkammer fand im Jahre
1863 keine Aendernug statt.

S t a a t s a il m alt s ch aft.
Die Staatsanwaltschaft war jeweilen vertreten durch

den Bezirksprokurator des betreffende» Gefchwornenbezirks.

G c s ch w o r n c,

Jnfolgc Anslaus dcr dreijährigen .'imtsdauer der

bisherige» Geschwornen wurde aus Anordnung des Regieruugsrathes

unterm 25, Oktober 1863 znr Ncnwnhl von Ge-

schmoincn geschritlcn. Da nur ivcnigc Ablehnungen oder

ungüllige Wahlen erfolgten, so gab die Prüfung der Wahl-
protokollc und die Bildnng der Geschwoe»e»listc zu keinen

besondern Anständen Veranlassung nnd cs konnten die neuen

Geschwornen bcrcils aus 1. Dczcmber in Funktion treten.
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3. CkKenutuijfe der Schwurgerichte,

Neber den Ansganz der von den Assisen im Jahr 1863
abgeurtheilten Fälle nnd Personen geht nus der Tabelle IV
das Erforderliche hervor.

Von dem Schwurgerichte wurden im Berichtjnhre
verurtheilt 298 Personen, freigesprochen 35.

Im Vorjahre betrug die Zahl der verurtheilten Per-
fönen 157, diejenige der freigesprochenen 29.

Die Zahl der auf jeden Gefchwornenbezirk nnd Amtsbezirk

fallenden Strassälle ist ans der Tabelle V ersichtlich,

Darnach fallen:
Anf den I. Gefchwornenbezirk 23

40

« » m « 32

IV 41

V. 24

169

Das Verhältniß dcr Freisprechungen zu dcu Vcrurthei-
lungen stellt sich unch Tabelle IV heraus, wie folgt:

Im I. Geschworeuenbezirk wie 1 : 7,2sv

« IL 1 : 7,5gg

« m» «
1 : 9,4gg

,/ IV. «
1 5,5g(,

« V. 1 : 3,2w

Im Ganzen wie 1 : 5,,)/,z

Im Vorjahre verhielt sich dasselbe wie 1 : 7,8Z,

Das Verhältniß dcr im Jahr 1863 von den Assisen

verurtheilten Personen zur Bcvöllcrnug dcr einzelnen Ge-

schwornenbezirke stellt sich nach Tabcllc IX heraus, wie

folgt:
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Im 1. Geschworucubczirk wie 1 : 3905,?5«

il.
HI.
IV.
V.

1 : 1831,«,?
1 : 2399,5S7

1293,2«o

2749,«i
Im Gauzeil wie 1 : 2245,87«

Wegen welchen Verbrechen die vor die Schwnrgerichle
gestellten Personen vcrurtheilt worden sind, ergibt sich ans
der Tabelle VI.

Es siild also nach der Zahl der Angeklagten geordnet,

verurtheilt, wegeu:
1) Diebstahl, Versuch, Gehülfenschaft, Hehlerei 97

2) Mißhandlung
"

.36
3) Fälschung 15

1) Nothzucht, Versuch 14

5) Brandstiftung, Versuch, Drohung .8
6) Kindermord, Verheimlichung der Niederkunft 7

7) Unterschlagung 7

8) Betruges 5

9) Körperverletzung, welche den Tod zur Folge hatte 4

19) Mord, Versuch 3

11) Schändung 3

12) Raubes 3

13) Münzfälschung, Ausgeben falschen Geldes 2

14) Abtreibung 1

15) Meineid 1

16) Gefährdung eines Eisenbahnzuges 1

17) Preßvergchen .1
"208

Rüösichtlich der von den Assisen erkanilten Strusen und
dereu Dauer ist aus die unter VII und Vlll anliegenden
Tabellen Bezug zu uehmeu.
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Verurtheìlt wurden danach:

zu Kettenstrafe 32
Zuchthausstrafe 84
Gefängniß oder Einsperrung 86
Kantonsverweisnng t
Geldbußen 5

"298
Bezüglich des Familienstandes, Alters, der Herkunft,

Begangcnschaft und der frühern Bestrafungen der Verur
theilten wird auf die Tabelle Vt verwiesen.

Es befinden stch unter dcn Bcrnrthciltcn 185 Männer
nnd 23 Weiber. Das Verhältniß der letziern zu dcn er-
stern stellt sich also wie 1 : 8,g«.

Hiusichtlich des Alters bcsindcn sich untcr deu

Verurtheilte»: unter 16 Jahre» 6, vou 1629 t?, von 2139
93, von 3l49 51, 4150 28, von 5169 15, von

61^70 4.

Vou deu Vcrurtheiltcn waren Kantonsbürgcr 176,
Schweizer aus ander» Kantonen 23, Fremde 9.

Die Begange»schaft betreffend, fo sind uuler deu Ver-

urtheilten: Landarbeiter und Dienstboten 87, Gewerbslente

82, Beamte 2, Pcrsoncn ohne cigentliche Begangenschafl 11,

Vaganten 26.
Unter den Verurtheilten siud fchou bestraft worden 108,

noch nie 100.

Bergleicht man die Zahl der im Jahr 1863 von den

Assiseil verurtheilten Personen mit der Durchschnittszahl der

in den zehn vorhergegaugeueu Jahren verurtheilten Perso-

neil, so erzeigt sich eine Vermindernng von 62.

Ueber die Wirksamkeit des Gcschworneninstitnts hat
sich der Unterzeichnete bereits in seinem vorjährigen
Berichte ausführlicher ausgesprochen und zwar gestützt auf die
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in dem Zeitraum der letzten zehn Jahre gesammelten

Erfahrungen, Er will daher bereits Gesagtes nicht wiederholen.

Jedoch la,in nicht mit Stillschweigen übergangen werden,

was der Herr Bezirksprokurator des fünften Bezirks
in seiuem Berichte über diesen Gegenstand bemerkt. Dieser
Beamte äußert nämlich feine Zweifel ob das Geschwornen-

institut seit seiner Einführung im Jura an Popnlarität
gewonnen habe. Die Geschwornen geben östers Wahrsprüche

ab, welche mit Recht oder Unrecht, die Billigung des

Publikums nicht finden, nnd zwar namentlich in schwerern Fällen,

welche ein gewisses Aufsehen machten. Nun sei es klar,
daß je öfter die Aussprüche der Geschwornen mit dem

Urtheile des Publikums nicht übereiustimmen, desto weniger
das Geschworneninstitut die Sympathien der Bevölkerung

für sich haben werde. Hin und wieder gebe sich auch die

Meinung kund, es biete jenes Institut keine größere Ga-
rantie für eine gute Administration der Kriminaljustiz dar,
als eiu ans stehenden Nichtern znsammengesetztes Gericht,
nnd es spreche auch die finanzielle Seite der Frage keines-

wegs zn Gunsten des Geschworneninstitnts.

Im Fernern bemerkt der Herr Bezirksprokurator des

fünften Bezirks, daß entgegen der Vorschrift des Art. 419

St. V. die Verhandlungen vor den Assisen öfters
unterbrochen weiden, nnd daß während diesen Unterbrechungen
die Geschwornen sich frei nach außen mittheilen können.

Die Lebtern werden hiedurch in die Lage versetzt, die

Elemente zu ihrer Ucberzengnng eher außerhalb des Gerichls-
jaales als in demselben zn sammeln. Häufig habe man

Gelegenheit in deu Vorzimmern des Asfiscnsnales und in
Wirthshänsertl Verwandte nnd Freunde der Angeklagten zu

sehen, welche die Geschwornen anreden und mit ihnen über

die an der Tagesordnung befindlichem Geschäfte sprechen.
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Diesem, die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der

Geschwornen gefährdenden Uebelstande sollte ohne wciters
abgeholfen werden. Die Achtung vor dcm Institut der

Geschwornen und vor den Wahrsprüchen derselben könnte durch
die Beseitigung diescs Uebelstaudes nur gewinnen. Der
Generalproknrator ist ganz damit einverstanden, daß bis
jetzt und zwar nicht nnr im Jnra zn wenig Gewicht auf
die strenge Abgeschlossenheit der Geschwornen von dem Pnb
likttm gelegt morden ist, mnß aber bemerken, daß der gerügte

Ucbelstand bei der maugelhafteu Beschaffcuhcit dcr gcgei,.
mcirtigeu Sitzuugslokalicu dcr Assiscu, wovon schon oben die

Rede war, schwer ganz zu beseitigen sein wird.

Die korrektionellen Gerichte.

Ueber die Thätigkeit der korrektionellen Gerichte erster

Instanz während des Jahres 1863 enthält die Tabelle X
das Erforderliche.

Die Zahl der benrtheilten korrektionellen Strassälle
vertheilt sich den Amtsbezirken nach wie folgt:

Aarberg 87

Aarwangeu 116

Bern 613

Biel 115

Büren 47

Bnrgdorf 159

Courtelary 187

Delsberg 66

Erlach 8

Fraübrunnen 102

Freibergeu 55

Uebertrag 1585
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Uebertrag l535
Frntig?» 13

Jnterlaken 97

Konolsingen 33

Lunsen 34

Vaupcu 43

Münster 97

Neuenstadt 3l
Nidan 62

Oberhasle 21

Prnntrnl 138

Saanen 18

Schwarzenburg 72

Seftigen 195

Signan 159

Oberfinnncnthal 19

Niedersimmenthal 39

Thun 111

Trachselwald 194

Wangen 9tt

2840
Die durchschnittliche Zahl der in den vorhergegangenen

zehn Jahren von den korrektionellen Ge-

richten verurtheilten Personen beträgt 2543

Es erzeigt sich demnach eine Vermehrung von 29?

Die Rechtsprechung dcr Amtsgerichte als torrcktionelle

Gerichte ist fortwährend eine befriedigende. Hin und wieder

geschieht es indeß, daß die Urtheil? nicht mit der wünschens-

werthen Besôrdernng ansgefertigt wcrden. Anch. rügt der

Herr Bezirksprolurator des fünften Bezirks, daß die

Urtheile oft durch einen bloßen Angestellten des Gerichtsschrcibers

abgefaßt werden, und zwar lediglich ans Notizen hin, welche
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ihm der Amtsgerichtsschreiber oder dessen Stellvertreter
mittheilt, daß ferner in einigen Amtsbezirken, wie namentlich
in Münster, Prnntrnt und Courtelary die Einschreibung der

Urtheile in die Protokolle im Rückstände sei.

Die Polizeirichter
Die Zahl der von den Polizeir

Personen vertheilt sich den Amtsbezirker

XI, wie folgt:
Aarbevg 995

Aarwangen 1199
Bern 439«

Biel 693

Büren 283

Burgdorf > 1215

Courtelary 572

Delsberg 442

Erlach 32«

Fraubrunnen 586

Freibergen 321

Frntigen 13«

Jnterlaken 641

Konolsingen 932

Lanfcn 291

Laupen 550

Münster 284

Neueustadt 182

Nidau 536

Oberhasle. 26

Pruntrut 724
Saanen 244

Uebertrag 16,487

chtern verurtheilten
nach, laut Tabelle
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Nebertrag 19,487

Schwarzcnbnrg 593

Seftigen 763

Signau .881
Niedcr-Simmenthnl 395

Obcr-Simmcnthnl 11?

Thnn 1i39
Trachselwald 694

Wangen .479
29,363

Die durchschnittliche Zahl der in dcn vor

hergegangenen zehn Jahren van den Polizcirich-
tern vernrtheiltcn Personen beträgt 18,974

Es erzeigt sich demnach eine Vermehrung von 3,289
herrührend hauptsächlich von dcr Zunahme der Holzfreuel
und Schulversäilmnisse.

Die Polizeikammer.

Neber die Thätigkeit der Polizeikammer gibt die

Tabelle Xll Auskunft.

Die Zahl der von der Polizeikammer beurtheilten
korrektionellen uud Polizeistrnffälle vom I.Jänner bis 31.
Dezember 1863 beträgt 419

Die durchschnittliche Zahl« derselben iu den

vorhergegangenen zehn Jahren beläuft fich auf 29 l
Es erzeigt fich demnach eine Vermehrung von 128

Vor- und Zwischenfragen wurden im Ganzen beurtheilt
87, worunter 46 Forumsverschließungen.

In 151 Fällen wurden die erstinstanzlichen Urtheile
bestätigt, in 294 abgeändert und zwar in 142 Fällen
gemildert, in 62 Fällen verschärft.
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Wegen Unförmlichteit miirdcn von Aiiiteswegen kassirt
18 Urtheile. Die Zahl der abgehaltenen Sitznngen
beträgt 103.

Appellations- und Kassationshof

Nevisionsgesuche kamen zur Beurtheilung 7. Zwei
derselben wurden begründet erklärt, die übrigen hingegen
abgewiesen. Von zwei Kassationsgesnchen, welche einlangten,
wnrde das einte begründet erklärt uud das daherige Urtheil
tassili, das andere aber abgewiesen. Berjährungseinreden
gegen die Vollziehung von Strafnrthcilen kamen cin und
wurden zugesprochen 5.

Kosten.

Nach Tabelle XIII betrugen die Gesammtkosten der

Strafjnstizverwnltnng in den Amtsbezirken im Jahr 1863
nach Abzug der Rüclcrstattnngcn Fr. 88,493. 30

Im Jahr 1862 beliefen sich dieselben

auf 88,444. 05

Es erzeigt sich daher eine kleine
Mehrausgabe von Fr. 49. 75

Der Aufwand für die Geschwornengerichte (mit Inbegriff

der Staatsanwaltschaft) betrug laut Tabelle XIV im
Jahr 1863 Fr. 45,133. 06

im Vorjahre aber nur 39,021. 91

so daß sich eine Mehransgabe herausstellt

von Fr. 6,111. 15

welche hauptsächlich daher rührt, daß (wie schon oben
bemerkt) im Jahr 1863 zum ersten Male seit dem Bestände
der Schwurgerichte in jedem Bezirke vierteljährlich eine
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Sitzung dcr Assisen stattfand, mit Ansnnhme dcs fünften

Bezirks, in weichem nnr drei Sitznngcn abgehalten wurden,

Vergkeicht man die zehnjährige !>nrchschuittssumme des

Aufwandes für die Strafjustizvermaltung in dcn Amtsbezirken,

welche beträgt Fr. 96,126. 71

mit dem Aufwände pro 1863 von 88,493 89

so erzeigt fich eine Minderausgabe vou Fr. 7,632, 91

Für die Geschwornengerichte wurde während den letzten

zehn Jahren durchschnittlich verausgabt Fr. 37,125. 87'

und im Jahr 1863 45,133. 66

so daß sich sich eine Mehrausgabe

herausstellt von Fr: 8,097. 19

welche in dem angeführten Grunde ihre Erklärung findet.

2,!
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